
  

 
 

 

 

 

An die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Inneren 
 
 
 
 10. Oktober 2025 
 
 
Vernehmlassungsantwort: Indirekter Gegenentwurf zur Eidgenössischen Volksinitiative 
«Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)» 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Die beko ost ist ein Verein, der sich für die Interessen von Menschen mit Behinderungen 
einsetzt. Grundlage unseres Handelns ist die UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). 
Wir verleihen den Stimmen von direkt Betroffenen Menschen Gewicht und unterstützen sie 
in der Vertretung ihrer Interessen.  

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Vernehmlassungsverfahren zum indirekten 
Gegenentwurf zur Inklusions-Initiative Stellung nehmen zu können. Die Inklusions-Initiative 
ist für viele Menschen mit Behinderungen mit grossen Hoffnungen verbunden. Sie soll dazu 
führen, dass sich die Schweiz an die Umsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in allen 
Lebensbereichen macht, zu welcher sie sich mit der Unterzeichnung der UNO-
Behindertenrechtskonvention verpflichtet hat. Zudem soll sie insbesondere die freie Wahl 
der Wohnform und des Wohnorts ermöglichen sowie die nötigen Assistenz- und 
Unterstützungsleistungen sicherstellen. Angesichts dessen ist der in die Vernehmlassung 
geschickte Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine Antwort auf 
die Anliegen der Inklusions-Initiative. Er stellt keine Weichen für eine fortschrittliche 
Behinderten- und Inklusionspolitik der nächsten Jahrzehnte.  

Der Vorentwurf des Inklusionsgesetzes definiert zudem einen Behinderungsbegriff, von dem 
drei Viertel der Menschen mit Behinderungen von vornherein ausgeschlossen sind. Im 
Bereich Wohnen wird die Chance verpasst, einen Rechtsanspruch von Menschen mit 
Behinderungen auf selbstbestimmtes Wohnen zu verankern und die Verpflichtungen von 
Bund und Kantonen klarzustellen. Eine klare und mit den Kantonen koordinierte 
Gesamtstrategie zur Sicherstellung des selbstbestimmten Wohnens wird nicht verankert. Im 
Rahmen des Invalidenversicherungsgesetzes wird zudem die Möglichkeit verpasst, den 
Zugang zu notwendigen Assistenz- und Unterstützungsleistungen sowie modernen 
Hilfsmitteln zu öffnen und diese Leistungen zu stärken.  



  

Insgesamt bietet der Vorentwurf des Gegenvorschlags keinen bedeutenden Mehrwert für 
Menschen mit Behinderungen. Er zielt weit an ihren berechtigten Forderungen vorbei. Soll 
der Gegenvorschlag eine Antwort auf die Inklusions-Initiative sein, so muss er markant 
verbessert werden: 

• Rahmen für eine schrittweise Umsetzung der BRK klar vorgeben: Der 
Gegenvorschlag muss die Weichen für eine fortschrittliche Behinderten- und 
Inklusionspolitik der nächsten 10 bis 20 Jahre im Sinne der BRK stellen. Uns ist 
bewusst, dass die Umsetzung der BRK nicht allein und sofort durch den Erlass eines 
Inklusionsgesetzes sowie einer Revision des Invalidenversicherungsgesetzes 
gewährleistet werden kann. Die Umsetzung kann deshalb durchaus auch schrittweise 
erfolgen. Ein konkreter und abgestimmter Plan dazu ist dafür jedoch unerlässlich. Im 
Inklusionsgesetz müssen Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderungen auf die 
erforderlichen Unterstützungsmassnahmen verankert werden. Es müssen eine 
gemeinsame Strategie von Bund und Kantonen sowie Aktionspläne zur Umsetzung 
der BRK verankert werden. Dabei ist sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderungen und ihre Verbände angemessen einbezogen werden. Zudem müssen 
die Fortschritte der Schweiz bei der Umsetzung der BRK mithilfe eines Monitorings 
überprüft werden. All dies ist mit dem vorliegenden Vorentwurf nicht gewährleistet. 
Zudem erfasst das Inklusionsgesetz mit einem sehr engen Behinderungsbegriff nur 
Personen, die eine Leistung der Invalidenversicherung beziehen. Das sind jedoch nur 
rund ein Viertel der Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Darüber hinaus 
beschränkt es sich thematisch fast ausschliesslich auf das Wohnen. Von einem 
Rahmengesetz kann deshalb keine Rede sein. 

• Selbstbestimmtes Wohnen verbindlich ermöglichen: Er muss den 
Rechtsanspruch auf die freie Wahl der Wohnform und des Wohnorts für Menschen 
mit Behinderungen sicherstellen. Er muss den Kantonen den klaren Auftrag erteilen, 
Menschen mit Behinderungen dieselbe Wahlfreiheit wie allen Bürgerinnen und 
Bürgern zu garantieren und die erforderlichen Unterstützungsleistungen 
sicherzustellen. Es braucht Vorgaben und Übergangsbestimmungen, die aufzeigen, 
wie eine konsequente Förderung des selbstbestimmten Wohnens aussehen muss. 
Zudem sind Bestimmungen erforderlich, die den notwendigen Ressourcentransfer 
weg von den Institutionen und hin zu ambulanten Unterstützungsleistungen für die 
betroffenen Menschen sicherstellen. All dies wird im vorliegenden Gegenvorschlag 
nicht umgesetzt. Nach wie vor liegt das Gewicht beim Wohnen in Institutionen. 
Institutionen sind jedoch kein Ort, an dem Inklusion gefördert wird. Der Bund geht 
auch nicht mit gutem Beispiel voran, sei es durch Anreize für die Kantone oder durch 
den Ausbau seiner eigenen Assistenz- und Unterstützungsleistungen siehe unten zum 
Assistenzbeitrag), sondern beschränkt sich auf unverbindliche Ziele, Grundsätze und 
Kriterien. Das ist unverständlich, denn der Gegenvorschlag gibt so keine Antwort auf 
die kürzlich auch von der eidgenössischen Finanzkontrolle festgestellten Mängel 
beim selbstbestimmten Wohnen von Menschen mit Behinderungen wie die fehlende 
Strategie und Koordination sowie unklare Rahmenbedingungen.  

  



  

• Ausbau der Unterstützungsleistungen in der Invalidenversicherung: Der zweite 
Teil des Gegenvorschlags enthält Vorschläge für Massnahmen der 
Invalidenversicherung. Für ein selbstbestimmtes Leben ist ein besserer Zugang zum 
Assistenzbeitrag sowie zu modernen Hilfsmitteln und Dienstleistungen Dritter (z.B. 
Gebärdensprachdolmetschung) entscheidend. Heute nutzen jedoch nur rund 5’000 
Personen den Assistenzbeitrag, da die aktuelle Ausgestaltung sehr viele Menschen 
mit Behinderungen ausschliesst. Massnahmen für einen verbesserten Zugang zu 
diesen Leistungen bleiben im Gegenvorschlag weitgehend aus oder sind sehr zaghaft. 
Damit verpasst der Bundesrat die Chance, mit einer Offensive bei den IV-
Unterstützungsleistungen für mehr Inklusion in den Bereichen Wohnen, Arbeit und 
gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen und den Kantonen ein positives Beispiel zu 
geben. Positiv zu würdigen ist jedoch, dass der Gegenvorschlag Pilotversuche zur 
Stärkung des selbstbestimmten Lebens ermöglicht.  

Angesichts der Anliegen der Inklusions-Initiative und des sehr begrenzten direkten Nutzens 
für die betroffenen Menschen mit Behinderungen ist der in die Vernehmlassung geschickte 
Vorentwurf des Gegenvorschlags enttäuschend und keineswegs eine angemessene Antwort 
auf die Inklusions-Initiative. 

Wir danken Ihnen für die Prüfung unserer Stellungnahme.   

 

Freundliche Grüsse 

     

Denise Rohner      Beda Meier 
Geschätsführerin beko ost     Präsident beko ost 

  


